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Einladung  zur  öffentlichen  Gemeinde‐
ratsitzung am 20.04.2021 
 

Am Dienstag, den 20.04.2021 findet um 19.00 Uhr 
im Bürgersaal Kreenheinstetten eine öffentliche 
Gemeinderatsitzung statt. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

TOP 016 Bürgerfrageviertelstunde 
 

TOP 017 Baugesuche  
a) Anbau eines Wohnraumes an das bestehende Ein-
familienhaus auf Flst. Nr. 27/4, Schwimmbadstraße 2, 
Thalheim 
b) Einbau einer Dachgaube, Umbau EG, Einbau ei-
nes Bades in den alten Scheunenteil auf Flst. Nr. 2/5, 
Litzelbach 11, Thalheim 
c) Nutzungsänderung: Die ursprüngliche Küche, die 
als Getränkelager genutzt wurde, wird wieder als Kü-
che genutzt auf Flst. Nr. 121, Oberdorf 2, Kreen-
heinstetten 
d) Neubau Einfamilienwohnhaus mit Carport auf Flst. 
Nr. 575, Im Aispen 13, Kreenheinstetten 
e) Modernisierung des OG zu einer 2. WE und teil-
weise Umnutzung des Kuhstalls zu Wohnraum, Sa-
nierung des Dachstuhls und Erweiterung der Woh-
nung im DG, Dämmung der Außenwände auf Flst. Nr. 
88, Lindenstraße 36, Kreenheinstetten 
f) Umbau zu einem Mehrfamilienhaus (ehemaliges 
Gasthaus Hirschen) auf Flst. Nr. 1087, Thalheimer 
Straße 8, Altheim 
 

TOP 018 Wahl eines GR-Mitglieds zur Über-
nahme der Vereidigung von Stephan Frickinger 
zum neuen Bürgermeister  
 

TOP 019 Erlass von Kindergartengebühren so-
wie Elternbeiträgen für Grundschulbetreuung in 
den Monaten Januar und Februar 2021  
 

TOP 020 Ausbau Dorfplatz Thalheim / Belag 
Restfläche "Im Brühl"  
 

TOP 021 Sanierung/Umbau Rathausgebäude 
Thalheim   
- Vergabe der Fliesenverlegearbeiten 
 

TOP 022 Abwasserbeseitigung: Planung eines 
Retentionsfilterbeckens zum Regenüberlauf in 
Thalheim  
- Auftragsvergabe  
 

TOP 023 Überörtliche Prüfung der Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde 
Leibertingen in den Jahren 2012 – 2016  
- Bekanntgabe des Prüfungsberichts 
 

TOP 024 Sonstiges und Bekanntgaben, Anfra-
gen aus dem Gemeinderat 
 
 

Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  
14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  
nachmittags geschlossen 

Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr  08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa   09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo   16.00 – 18.00 Uhr 
Do   15.00 – 16.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim        Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:        Ortsverwaltung: 07777/939635,  

       Bürgerhaus:       07777/939636 
  E-Mail:         OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten   Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:        07570/266 
  E-Mail:  ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim        Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:        07575/3398 
  E-Mail: ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 

 

 
Herausgegeben vom Bürgermeisteramt Leibertingen. Verantwortlich  
Bürgermeister: Armin Reitze Tel: 0 74 66 / 92 82 0, Fax: 0 74 66 / 92 82 99 
Email: info@leibertingen.de, Internet: www.leibertingen.de 



Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 
 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
 

Hebammensprechstunde: 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fach-
bereich Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde 
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen 
donnerstags ab 14:30 Uhr nach Terminvergabe statt. Ter-
mine werden anonymisiert unter der Telefon-Nummer 
07571/102 6401 vergeben. 
 

Ergänzende  unabhängige  Teilhabeberatungs‐
stelle EUTB Ravensburg‐Sigmaringen  
Sprechzeit jeden 2. Freitag im Monat im Rathaus Sigmarin-
gen von 10 - 13 Uhr, vorherige Terminabsprache erbeten 
unter 07571 75 23 910 oder info@eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING  
Opferschutz‐Opferrechte‐Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 

Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐Leibertin‐
gen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
Handy: 0162 / 7567982,  
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: christoph.moehrle@lrasig.de 
 

 

Jubilare in der Gemeinde 
 

Wir gratulieren  
 

Frau Ritta Bühler, Rößleweg 4, AL 
zum 70. Geburtstag am 20. April 

 

 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Donnerstag, 22. April 
 

Problemstoffsammlung auf dem Re-
cyclinghof: 
Freitag, 23. April 

 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
 

November – April  
Freitag, 13.30 – 17 Uhr, Samstag, 9 – 12 Uhr 
 

Bitte beachten! 
Es gilt Maskenpflicht auf dem Recyclinghof! 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Entwurf des Bebauungsplans und den örtlichen 
Bauvorschriften hierzu „Kreenheinstetten-West“ 
im Ortsteil Kreenheinstetten, Gemeinde Leibertin-
gen 
Der Gemeinderat der Gemeinde Leibertingen hat am 
23.03.2021 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des 
Bebauungsplans „Kreenheinstetten-West“ im Ortsteil 
Kreenheinstetten und den Entwurf der zugehörigen 
Örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, 
diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen 
und die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung durchzuführen. 
Der Bebauungsplan und die zugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften „Kreenheinstetten-West“ werden im 
beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB aufge-
stellt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 BauGB, ei-
ner zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
BauGB und von der Bekanntmachung der Gemeinde 
vorliegenden umweltbezogenen Informationen nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird abgesehen. Die Be-
lange des Umweltschutzes sind durch die Umweltin-
formationen des Büros Distelhummelhof, Leibertin-
gen berücksichtigt. Der Öffentlichkeit sowie den be-
rührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gege-
ben. 
Das Plangebiet liegt im Westen des Teilortes Kreen-
heinstetten. Der räumliche Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes ist im nachstehenden unmaßstäbli-
chen Übersichtsplan schwarz gestrichelt umrandet. 
 

 



Erfordernisse und Ziele der Planung: 
 Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung 

des Wohnbedarfs 
 Bereitstellung ausreichender Wohnbauflächen, 

um eine ausgewogene Bevölkerungszusammen-
setzung auch mittel- bis langfristig zu gewährleis-
ten 

 Prüfung sowie Auseinandersetzung mit den Fol-
gen der Planung für Naturraum und Umgebung 
zur Konfliktvermeidung bzw. Konfliktminimierung 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans, die zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung und 
die Umweltinformation werden vom 22.04.2021 bis 
einschließlich 25.05.2021 im Rathaus Leibertingen, 
Rathausstraße 4, 88637 Leibertingen während der 
üblichen Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt. 
Während der Auslegungsfrist können die Unterlagen 
zur Bauleitplanung auch auf der Homepage der Ge-
meinde Leibertingen unter www.leibertingen.de ein-
gesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stel-
lungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes ge-
genüber der Gemeinde Leibertingen, Rathausstraße 
4, 88637 Leibertingen schriftlich oder elektronisch un-
ter info@leibertingen.de abgeben. 
Allgemeine Hinweise: 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird darauf 
hingewiesen, dass ein Bauleitplanverfahren ein öf-
fentliches Verfahren ist und daher grundsätzlich alle 
Stellungnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfah-
rens in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden 
werden. 
Zur Rechtssicherheit des Bauleitplanverfahrens wer-
den alle Stellungnahmen einschließlich der in diesem 
Zusammenhang bekannt gewordenen personenbe-
zogenen Daten wie Namen und Anschriften und de-
ren Abwägungen dauerhaft archiviert. 
Die Datenschutzerklärung der Gemeinde Leibertin-
gen finden Sie auf der Homepage unter www.leibert-
ingen.de 
 

gez. Bürgermeister Armin Reitze 
 
 

Ortsverwaltung Thalheim 
 

Temporäre Verlegung Bushaltestelle „Oberdorfer 
Brunnen“ 
Witterungsbedingt wurde der Start der Baumaß-
nahme „Zuwegung und Vorplatz Rathaus“ um eine 
Woche verschoben und beginnt nun voraussichtlich 
am Montag,19. April 2021. 
Da auch die Bushaltestelle „Oberdorfer Brunnen“ 
von diesen Straßenbaumaßnahmen betroffen ist, 
wird die Haltestelle für die Bauzeit auf den angren-
zenden westlichen Hofraum verlegt.  
Um Beachtung wird gebeten.  
Den Eigentümern des Hofraums für diese unkompli-
zierte Regelung vorab den besten Dank. 
gez. H. Stekeler, Ortsvorsteher 
 
 
 

Lieber Mitbürger/-innen aus Thalheim! 
 

Abwasserleitung Thalheim-Buchheim 
Die Fa. Peter Gross aus Pfullendorf beginnt einen 
Bauabschnitt in der KW 16 oder 17/2021. 
Baubeginn Schlößleweg 
Die Baumaßnahmen werden geleitet von Polier 
Wohlhüter. 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit Herrn 
Wohlhüter in Verbindung setzen. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
 

Ski – Club Kreenheinstetten e.V. 
 

Generalversammlung 
Die für Freitag, den 23.04.2021 geplante 

Generalversammlung des Ski Club Kreenheinstetten 
wird aus aktuellem Anlass bis auf weiteres verscho-
ben. 
Wir bitten um Beachtung. 
 
 

SC Buchheim/Altheim/ 
Thalheim 
 

Generalversammlung 2021: 
Aufgrund der aktuellen Lage wird die diesjährige Ge-
neralversammlung des Hauptvereins, der Jugendab-
teilung und des Fördervereins, welche für den 
17.04.2021 geplant war, coronabedingt in den Herbst 
verschoben.  
Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Bleibt gesund! 
 

 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

Impfzentrum Hohentengen: Hinweise zur Um‐
buchung von Astra Zeneca auf BionTech 
 

Terminbuchung bis 1. April: 
Das Kreisimpfzentrum Hohentengen weist darauf hin, 
dass Personen, die bis 1. April einen Termin für eine 
Impfung mit Astra Zeneca gebucht haben und sich 
nun nicht mit Astra Zeneca impfen lassen wollen, 
zwei Optionen haben, einen Termin für eine Impfung 
mit BionTech zu vereinbaren: 
1. Sie sagen unter 116 117 oder impfterminser-

vice.de den Astra Zeneca Termin ab und buchen 
sich selbst einen neuen Termin für eine BionTech 
Impfung 

2. Sie tun nichts und kommen nicht zum Termin. Sie 
werden dann automatisch auf eine Warteliste ge-
nommen und werden vom Impfzentrum per Mail 
oder Telefon kontaktiert, sobald eine Terminver-
einbarung für eine Impfung mit BionTech möglich 
ist. Da aktuell aber immer noch zu wenig Bion-
Tech-Impfstoff zur Verfügung steht und die Liefer-
mengen ab Mai noch nicht feststehen, kann dies 
noch einige Zeit dauern. 



Wichtig: Vor Ort können leider keine Termine oder 
eine sofortige Impfung mit BionTech angeboten wer-
den, so dass diejenigen, die sich nicht mit Astra 
Zeneca impfen lassen möchten, nicht nach Hohen-
tengen zu kommen brauchen. 
Auf die Warteliste können allerdings nur Personen 
genommen werden, die vor der Empfehlung, den 
Astra Zeneca Impfstoff nur noch für über 60 jährige 
zu verwenden, eine Impfung mit Astra Zeneca ge-
bucht hatten.  
Wer einen Termin für Astra Zeneca vereinbart hat 
und sich weiterhin mit Astra Zeneca impfen lassen 
möchte, kann den Termin gerne wahrnehmen. 
 

Terminbuchung ab 2. April: 
Für alle, die ab 2. April bewusst einen Termin für 
Astra Zeneca gebucht haben, ist eine Umbuchung 
auf den BionTech Impfstoff nicht möglich. Sie können 
nicht auf die Warteliste genommen werden. So sehen 
es die Regelarien des Landes Baden-Württemberg 
für die Terminvergabe vor. 
Für Fragen (nicht für die Impf-Terminverlegung) 
steht die Corona-Hotline des Kreises zur Verfügung 
07571 102 6466 
 
 
Datenerheber für Bundeswaldinventur in Wäl‐
dern unterwegs 
 

Die Bundeswaldinventur (BWI) findet bundesweit im 
zehnjährigen Turnus statt. Im April 2021 beginnt nun 
die Datenerhebung für die BWI 2022. Es werden 
Messtrupps ohne Vorankündigung in den Wäldern 
unterwegs sein. 
Die Bundeswaldinventur ist eine im Bundeswaldge-
setz (§ 41 a) verankerte Großrauminventur und wird 
nach einem bundeseinheitlichen Standard als ge-
meinsame Aufgabe von Bund und Ländern durchge-
führt. 
Ziel der Bundeswaldinventur ist es, die großräumigen 
Waldverhältnisse und forstlichen Produktionsmög-
lichkeiten in Deutschland zu erfassen. Sie ist somit 
ein wesentliches Kontroll- und Monitoring-Instrument 
und liefert die Datenbasis für Entscheidungen von 
Politik und Wirtschaft. Wichtige Fragen sind zum Bei-
spiel: Wie entwickelt sich der Wald, seine Baumarten-
zusammensetzung und der Holzvorrat? Wie viel Holz 
wird geerntet und kann im Rahmen einer nachhalti-
gen Waldwirtschaft genutzt werden? Auch ökologi-
sche Größen wie Naturnähe und Totholzvorräte wer-
den erfasst. Neu bei der BWI 2022 ist die zusätzliche 
Entnahme von DNA-Proben an den wichtigsten 
Baumarten, um Erkenntnisse über die genetische 
Vielfalt und zu Anpassungsprozessen der Wälder im 
Klimawandel zu gewinnen. Die Daten der BWI bilden 
außerdem eine wichtige Grundlage für die Erfüllung 
internationaler Berichtspflichten wie dem Kyoto-Pro-
tokoll und der Klimarahmenkonvention. Weiterfüh-
rende, detaillierte Informationen zur BWI finden sich 
unter www.bundeswaldinventur.de. 
Mit der Datenerhebung sind in Baden-Württemberg 
insgesamt 10 Aufnahmetrupps aus jeweils zwei Per-
sonen beauftragt, die im Zeitraum April 2021 bis Sep-

tember 2022 insgesamt über 13.000 Stichproben er-
fassen werden. Nähere Informationen hierzu finden 
sich unter https://www.fva-bw.de/daten-und-
tools/monitoring/bundeswaldinventur.  
Mit Ergebnissen der Bundeswaldinventur 2022 ist im 
Jahr 2024 zu rechnen. 
 
 
Kreisabfallwirtschaft: Anlieferung nur noch mit 
Datenmatrix aus 2021 
Die Kreisabfallwirtschaft weist darauf hin, dass seit 
01. April Abfälle nur noch mit der aktuellen Daten-
matrix aus 2021 angeliefert werden können. Diese 
hatte jeder Haushalt im Februar erhalten. Die alte 
Matrix aus dem Jahr 2020 ist nicht mehr gültig. 
Mit dem Abfallgebühren-Jahresbescheid erhält jeder 
Haushalt eine Datenmatrix. 
Dieser ist auf der ersten Seite des Gebührenbeschei-
des rechts oben abgedruckt. Zusätzlich wurde dieses 
Jahr ein Beiblatt mit dem aktuellen Code für das Jahr 
2021 und zusätzlichen Informationen beigelegt.  
Er dient dem Nachweis der Berechtigung zur Abgabe 
von Abfällen auf den Entsorgungsanlagen des Land-
kreises. Alle Anlieferer, die bei der Abgabe ihrer Ab-
fälle nicht über die Datenmatrix nachweisen können, 
dass sie Gebührenzahler des Landkreises sind, zah-
len den deutlich höheren Gebührensatz für gewerbli-
che Anlieferungen. 
Die Datenmatrix ist auch jederzeit online über die 
Bürgerdienste oder über die AbfallApp des Landkrei-
ses abrufbar. 
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfallbe-
ratung gerne zur Verfügung: 
Telefon 07571 / 102 – 6677 oder E-Mail: Abfallbera-
tung-KAW@LRASIG.de 
Weitere Informationen erhalten Sie in der Abfall-App 
der Kreisabfallwirtschaft oder auf der Homepage des 
Landkreises unter www.landkreis-sigmaringen.de. 
 
 
 

 
 

Wochenspruch: Christus spricht: Ich bin der gute 
Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
das ewige Leben. (Johanes 10,11a.27-28a) 
 

Wegen hoher Infektionszahlen finden bis 18. April 
keine Präsenzgottesdienste in der evangelischen 
Heilandskirche statt.  
Unsere Kirche ist für einen Besuch und ein persönli-
ches Gebet täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 



Dort finden Sie auch ein geistliches Wort für eine ei-
gene Andacht zu Hause. Sie können das geistliche 
Wort auch im Pfarramt bestellen.  
Weiterhin besteht die Möglichkeit, eine Kerze in der 
Kirche anzuzünden. 
Für ein Gespräch erreichen Sie mich unter der Tele-
fonnummer 07575/925382. 
In den Medien gibt es eine große Auswahl an Gottes-
diensten. Nähere Informationen dazu finden Sie auch 
auf unserer Homepage www.ev.kirche-messkirch.de. 
Ihre Anja Kunkel, Pfarrerin 
 
 

     
 

Naturschutzzentrum Obere Donau 
 

Küchenschelle – Flaumige Schönheit  
Leuchtend violette Blütenglocken, auffallend gelbe 
Staubblätter im Innern und eine starke, flaumige Be-
haarung – die Gewöhnliche Küchenschelle ist eine 
absolute Schönheit unter unseren heimischen Blü-
tenpflanzen. Dank ihres unverwechselbaren Äußeren 
lässt sie sich auf den ersten Blick erkennen. 
Auch wenn es naheliegt: der Name „Küchenschelle“ 
leitet sich nicht von „Küche“ ab, sondern bezieht sich 
auf eine kleine Kuh – also ein „Kühchen“. Im Laufe 
der Zeit hat sich dies zu „Küchen“ verkürzt. Schelle 
rührt von der glockenförmigen Gestalt der Blüte, die 
den Glocken ähnelt, die Kühe um die Hälse tragen. 
Das erklärt auch, warum die Pflanze synonym als 
„Kuhschelle“ bekannt ist. 
Die Blüte ist nicht nur für uns Menschen, sondern 
auch für Insekten sehr attraktiv: Hummeln, Bienen 
und Ameisen bedienen sich gerne am Nektar- und 
Pollenangebot der zeitig im Jahr blühenden Küchen-
schellen. Auch nach der Blüte ist die Küchenschelle 
wunderhübsch anzusehen. Die Fruchtstände der 
Pflanze sind äußerst attraktiv. Ist die Küchenschelle 
zur Blüte nur wenige Zentimeter groß, wächst der 
Stängel bis zur Samenreife deutlich weiter. An jedem 
Nussfrüchtchen entwickelt sich ein zottiger Feder-
schweif, so dass der Fruchtstand aussieht, wie eine 
federige Kugel. Die Samen können über den Wind 
verbreitet werden, oder bleiben im Fell vorbeistreifen-
der Tiere hängen. 
Küchenschellen kommen nicht in gewöhnlichen Wie-
sen vor. Sie brauchen ganz besondere Standorte mit 
sonnig-trockenen Bedingungen und nährstoffarmem, 
flachgründigem Boden. Sie wachsen auf Trocken- 
und Halbtrockenrasen, wie sie bei uns im Bereich der 
Felsen oder z.B. in Wacholderheiden vorkommen. An 
diesen Lebensraum mit extremen Bedingungen ist 
die Pflanze besonders angepasst. Die starke, weiße 
Behaarung reflektiert die Sonnenstrahlung und 
schützt die Küchenschelle so vor großer Hitze und 
hoher Verdunstung, gleichzeitig aber auch vor eisi-
gem Wind und Frost. Obwohl die Küchenschelle eher 
klein ist, reichen ihre Wurzeln bis über einen Meter in 

die Tiefe, um möglichst viel des spärlich vorhandenen 
Nährstoff- und Wasserangebots aufzunehmen. 
Im Bereich des Donautals und auf der Schwäbischen 
Alb kann man Küchenschellen vergleichsweise häu-
fig entdecken. Doch insgesamt betrachtet kommt die 
Pflanze selten vor. Die Lebensräume der Küchen-
schelle sind oft gefährdet. Sowohl Düngung, intensi-
vierte Nutzung und hohe Trittbelastung als auch die 
völlige Nutzungsaufgabe mit darauffolgender Verbu-
schung ändern die Standortsbedingungen und führen 
zum Verschwinden der Küchenschellen. Daher wird 
die Pflanze auf der Roten Liste als gefährdet einge-
stuft und steht unter Naturschutz. Küchenschellen 
dürfen in der Natur nicht gepflückt oder ausgegraben 
werden. Wer die hübsche Pflanze in seinen Garten 
integrieren will, hat trotzdem die Möglichkeit: Küchen-
schellen sind in vielen Gärtnereien erhältlich. 
 
 

 Regierungspräsidium Tübingen 
 

L 194, Pfullendorf – Ostrach 
Verzögerung der  Erneuerung der  Fahrbahnde‐
cke des Kreisverkehrs L 194 / Friedhofstraße 
Das Regierungspräsidium Tübingen erneuert die 
Fahrbahndecke des Kreisverkehrs L 194 / Friedhof-
straße. Der vorgesehene Einbau der Asphaltdeck-
schicht musste witterungsbedingt kurzfristig verscho-
ben werden.  
Die Vollsperrung der Ortsumgehung Pfullendorf zwi-
schen dem Kreisverkehr L 194 / L 268 und dem An-
schluss an das Gewerbegebiet Ost („Hesselbühl“) 
verlängert sich daher bis voraussichtlich Dienstag, 
13. April 2021.  
Die seit 8. März 2021 bestehende Vollsperrung der L 
194 für den Umbau der Straßenentwässerung im 
Zuge der Ortsumgehung Pfullendorf bleibt nach dem 
13. April bis voraussichtlich Freitag, 23. April 2021 be-
stehen.  
Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs Pfullendorf 
- Ostrach erfolgt in beide Fahrtrichtungen weiterhin 
über die L 268 (Mottschieß). Der Verkehr Sigmarin-
gen - Meersburg wird durch die Ortsdurchfahrt Pful-
lendorf (L 194 / L 268 / L 201) geführt. Die Anbindung 
des Gewerbegebiets Ost ist über die L 201 und die 
Ortsumgehung gewährleistet. 
Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilneh-
mer für die im Zusammenhang mit den Maßnahmen 
entstehenden Behinderungen um Verständnis. Infor-
mationen zu Sperrungen und Umleitungen können 
unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen 
werden. 
 
 
EU‐Schulprogramm  liefert  Extraportion  Obst, 
Gemüse und Milch  
Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 ab 12. 
April 2021 möglich 
Das EU-Schulprogramm sorgt für Obst und Gemüse 
oder Milchprodukte in Kitas, Kindergärten und Grund-
schulen. Die Umsetzung des EU-Schulprogramms ist 



ein großer Erfolg. Aktuell nehmen etwa 410.000 Kin-
der in 4.900 Einrichtungen in Baden-Württemberg am 
EU-Schulprogramm teil. Die Anmeldung für die neue 
Programmrunde startet am 12. April 2021. 
„Gerade wegen der schwierigen Situation während 
der Pandemie ist eine ausgewogene Ernährung für 
ein gesundes Aufwachsen und die Gesundheit im 
späteren Leben wichtig. Bunte Früchte und frische 
Milch schmecken richtig lecker und machen fit für den 
Alltag in Kita, Kindergarten und Schule“, so Regie-
rungspräsident Klaus Tappeser. „Wir alle hoffen, 
dass das nächste Schuljahr wieder ohne größere Ein-
schränkungen und mit mehr Normalität läuft.“ 
Durch das EU-Schulprogramm erhalten junge Men-
schen in Kitas, Kindergärten und Grundschulen regel-
mäßig eine kostenlose Extraportion Obst und Ge-
müse oder Milch(-produkte) von einem regionalen 
Lieferanten. Kinder kommen damit auf den Ge-
schmack dieser Lebensmittel und lernen bereits in 
jungen Jahren ganz nebenbei, sie in ihren Essensall-
tag zu integrieren. Durch die pädagogische Beglei-
tung des Programms erfahren Kinder mehr über die 
Herkunft der Lebensmittel und eine ausgewogene Er-
nährungsweise, zudem stärken sie wichtige Alltags-
kompetenzen. 
Alle Einrichtungen, die im kommenden Schuljahr 
2021/2022 am EU-Schulprogramm teilnehmen 
möchten, melden sich online unter https://mlr.baden-
wuerttemberg.de/de/unsere-themen/ernaehrung/eu-
schulprogramm/ beim Regierungspräsidium Tübin-
gen an. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie sind 
Änderungen zur Umsetzungsform des Programms 
möglich. So dies notwendig wird, werden die Pro-
grammteilnehmer entsprechend informiert. Der An-
meldezeitraum für das neue Schuljahr startet am 12. 
April 2021 und endet am 21. Mai 2021. Eine Anmel-
dung ist nur online möglich. 
 

Hintergrundinformation: 
Das Regierungspräsidium Tübingen ist landesweit für 
die Zulassung von Einrichtungen für das EU-Schul-
programm zuständig. Die Zulassung ergeht jeweils 
durch schriftlichen Bescheid. Kernzielgruppe des EU-
Schulprogramms sind Schulen der Klassenstufen 1-
4. Darüber hinaus können sich auch Kindertagesein-
richtungen (einschließlich Kindergärten) zur Teil-
nahme anmelden.  
Jede Portion, die über das EU-Schulprogramm an die 
Kinder verteilt wird, wird zu einem großen Teil aus 
EU-Mitteln gefördert. Die Mehrwertsteuer sowie ein 
evtl. anfallender Restbetrag müssen von der Einrich-
tung oder einem Sponsor übernommen werden. 
Sponsor kann beispielsweise die Gemeinde, ein För-
derverein oder ein Unternehmen sein. Die Beliefe-
rung der Einrichtungen erfolgt durch einen zugelas-
senen Schulfrucht-Lieferanten.  
 

 

 
 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau schreibt Förderprogramm für nichtinvestive 
Städtebauprojekte 2021 aus  
Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut: „Mit Kreativität und 
Vielfalt wird der soziale Zusammenhalt aller Bevölke-
rungsgruppen im Quartier unterstützt.“ 
 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau fördert auch im Jahr 2021 im Rahmen der 
Städtebauförderung nichtinvestive Projekte der Kom-
munen, die in Erneuerungsgebieten die baulichen 
Maßnahmen ergänzen und das Zusammenleben im 
Quartier stärken. Das Land stellt den Kommunen im 
Jahr 2021 für die Förderung dieser Projekte bis zu ei-
ner Million Euro zur Verfügung.  
„Die Unterstützung des sozialen Zusammenhalts al-
ler Bevölkerungsgruppen und die Integration in einem 
Quartier hat weiterhin eine hohe Priorität. Das NIS-
Programm wird seit Jahren geprägt von der Kreativi-
tät der Akteure und den vielfältigen Projekten zur 
Stärkung der Quartiere“, so Wohnungsbauministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am 31. März anlässlich 
des Starts der Ausschreibung. „Mit dem Programm 
wollen wir das Miteinander von Menschen verschie-
dener Generationen und Kulturen in einem Quartier 
stärken, ehrenamtliches Engagement mobilisieren 
und Stadtteile lebendig gestalten.“ So würden die 
baulichen Maßnahmen in Sanierungsgebieten opti-
mal ergänzt und der dauerhafte Erfolg städtebauli-
cher Erneuerung gewährleistet. 
Ab sofort und bis zum 31. Oktober 2021 können die 
Städte und Gemeinden beim jeweiligen Regierungs-
präsidium fortlaufend Förderanträge für nichtinves-
tive Projekte stellen, die in einem in das Städtebauför-
derungsprogramm aufgenommenen Sanierungsge-
biet liegen. Gefördert werden Projekte, die beispiels-
weise zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
in der Freizeit, zur Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen und älteren Menschen am Leben im Quar-
tier und zur Stärkung der bedarfsgerechten Nahver-
sorgung beitragen. 
Die Fördermodalitäten sowie die Antragsunterlagen 
2021 sind auf der Homepage des Wirtschaftsministe-
riums abrufbar: Programm für nichtinvestive Städte-
bauförderung - NIS. Weitere Informationen zur Städ-
tebauförderung unter www.stadterneuerung-bw.de. 
 

 



Deutsche  
Rentenversicherung  
Baden‐Württemberg 

 

Für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber:  
Neue Seminare zur Sozialversicherung  
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-
Württemberg bietet in diesem Jahr ihre Seminare für 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausschließlich in 
einem digitalen Format an. Die Präsentationen zu 
Fragen des Sozialversicherungsrechtes wurden da-
für in einzelne Themenbereiche gegliedert und dann 
mit gesprochenen Erläuterungen verfilmt. Die Filme 
werden vom 12. April bis zum 28. Mai 2021 auf der 
Homepage der DRV Baden-Württemberg unter 
www.drv-bw.de/arbeitgeberseminare abrufbar sein.  
Das kostenfreie Angebot richtet sich an alle Arbeitge-
ber sowie an Beschäftigte aus den Bereichen Perso-
nalmanagement und Steuerberatung. In den Semina-
ren werden wieder praxisbezogene Sachverhalte und 
die gesetzlichen Änderungen erläutert.  
Folgende Themen werden online angeboten:  
 Arbeitszeitregelungen und ihre sozialversiche-

rungsrechtlichen Auswirkungen 
 Arbeit auf Abruf 
 Auswirkungen des Steuerrechts auf die Sozialver-

sicherung / Beschäftigung innerhalb der GmbH 
Darüber hinaus gibt es ein Video zum Thema »elekt-
ronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)« und ein 
weiteres zum Firmenservice der DRV Baden-Würt-
temberg. 
 
 
 
 

 
 
Gastfamilien gesucht 
 

Auch in Corona-Zeiten brauchen Menschen mit Be-
hinderungen Gastfamilien, in denen sie gut begleitet 
leben können. Gesucht werden daher Familien oder 
Einzelpersonen, die ein Zimmer oder eine kleine 
Wohnung frei haben. Fachkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Gastfamilie sollte Freude am Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen haben und sich vor-
stellen können, ein Kind, einen Jugendlichen oder 
eine erwachsene Person bei sich aufzunehmen und 
im Alltag zu begleiten. Fachkräfte der Stiftung Lie-
benau sorgen für eine dauerhafte Begleitung durch 
den Fachdienst sowie ein angemessenes Betreu-
ungsentgelt.  
 
Informationen unter: 
Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF), Auf dem Hof 3, 88512 Mengen, Telefon: 
07572 71373-44, -45, E-Mail: adsig@stiftung-lie-
benau.de, www.stiftung-liebenau.de/gastfamilie. 
 

 

 

Wegen Urlaub bleibt meine Praxis  
vom 19. April 2021 bis 03. Mai 2021  

geschlossen. 
 

Ab Dienstag, 04. Mai 2021  
bin ich wieder für Sie da. 

 

Christine Kurtz 
Heilpraktikerin, Kreenheinstetten 

 

 
 
 

Weites Meer. 
Ein Segelschiff setzt seine weißen Segel. 

Es gleitet hinaus in die offene See, 
wird kleiner und kleiner. 

Wo Wasser und Himmel sich treffen, 
verschwindet es. 

Da sagt jemand: Nun ist es gegangen. 
Anderswo sagt einer: Es kommt. 

Unsere Augen sehen nur bis zum Horizont. 
Das Schiff verschwindet. 

Einer sieht es gehen und kommen. 
Er steht über allen Grenzen. 

Geleite er uns im Gehen und Kommen, 
im Leben und Sterben. 

unbekannter Autor 

 
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
 

Friedrich Bühler 
 

Deine Ehefrau Antonia und Sohn Emil 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

Haushaltshilfe in Sauldorf-Krumbach ge-
sucht 
 

Koch- und Putzarbeiten, ca. 20 Wochenstunden, 
Stelle ist grundsätzlich teilbar, gute Sprachkenntnisse 
von Vorteil  
 

Tel.0163 / 3914485 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Die Stecher Firmengruppe ist ein mittelständisch ge-
prägtes Familienunternehmen mit insgesamt fünf ei-
genständigen Firmen an verschiedenen Standorten. 
Neben der Produktion von hochkomplexen mechani-
schen Komponenten für verschiedene Industrie-
zweige gehört die Digitalisierung der Produktion zu 
den Aufgabenfeldern. Innovation und Ideenreichtum 
sind von je her sehr ausgeprägt und ein entscheiden-
der Wettbewerbsvorteil. Beflügelt durch den Innova-
tionspreis des Landes Baden-Württemberg sind 
wir sehr erfolgreich und stehen vor einem sprunghaf-
ten Wachstum im Bereich Digitalisierung der Ferti-
gung. 
 

Wir suchen ab sofort: 
 

- Zerspanungsmechaniker/Industriemechani-
ker/Dreher  (m/w/d) 
zur Rüstung und Bedienung unserer Drehmaschi-
nen im Mehrschichtbetrieb. Sie stellen unsere 
Drehmaschinen ein, fahren die CNC-Programme 
ein, sind für den reibungslosen Fertigungsablauf 
verantwortlich und bringen Ihre Kenntnisse bei 
Optimierungsprozessen mit ein.  

 

- CNC-Anlagen- und Maschinenführer (m/w/d) 
für den 3-Schichtbetrieb mit einschlägiger Erfah-
rung in der Metallindustrie. Nach einer gründlichen 
Einarbeitung erwartet Sie ein interessanter, zu-
kunftssicherer Job im Mehrschichtbetrieb. 

 

- Softwareentwickler, Fachinformatiker (m/w/d) 
für die Programmierung übergeordneter Steue-
rungen zur Prozessautomatisierung, Schnittstel-
lenprogrammierung ERP, SQL. 

 

- SPS Programmierer (m/w/d) 
für die Programmierung und Inbetriebnahme kom-
plexer Automatisierungslösungen. 

 

- Mechatroniker (m/w/d) 
für den Aufbau und die Montage unserer mechat-
ronischen Module prozessbegleitend vor Ort und 
beim Kunden. 

 

- Instandhalter (m/w/d) 
für Wartungsarbeiten an den Fertigungsanlagen. 
Sie beseitigen Maschinenstörungen, sind für die 
Ersatzteilversorgung zuständig und organisieren 
alle Wartungsaufgaben im Team.  

 

Bewerben Sie sich bitte nach Möglichkeit ausschließ-
lich per E-Mail an Job@stecher.de 
 

 
 

Tel.07777/9301-0; Fax:07777/9301-700 
Nellenburgstr.1, 88605 Krumbach   
www.stecher-automation.de 
www.stecher.de  
 

Besuchen Sie uns auch auf 
 

STECHER 
GRUPPE	


